
ZEIT oder GELD

DER T-ZUG 
MACHT‘S 
MÖGLICH

DU HAST 
DIE WAHL
2018 erzielte die IG Metall für Beschäf-
tigte in der Metall- und Elektroindust-
rie einen Tarifabschluss, der Dir mehr 
Geld und mehr Selbstbestimmung bei 
der Arbeitszeit sichert. 

Das tarifliche Zusatzgeld setzt sich 
aus zwei Teilen zusammen: Zum ei-
nen aus 27,5 Prozent des individuellen 
durchschnittlichen Monatsentgelts 
(Zulagen mit eingerechnet) (T-ZUG 
A). Zum anderen aus einer Zahlung 
in Höhe von 12,3 Prozent des monat-
lichen Facharbeiter-Grundentgeltes 
E 5 (T-ZUG B).  

ZEIT statt GELD? Wer hat Anspruch 
auf die Wahloption?

Schichtbeschäft igte, Eltern und Pfle-
gende, die Mitglied der IG Metall sind, 
haben Anspruch auf zusätzliche acht 
Freistellungstage im Jahr. Sie können 
dafür einen Teil des tariflichen Zusatz-
geldes (T-ZUG A) in Zeit umwandeln. 

Kinder Pflege Schicht

Deine Möglichkeiten 
in der Übersicht

oder Wahloption

für

27,5 %
vom Monatsentgelt 

einmal pro Jahr 
tarifliches  Zusatzgeld 

(T-ZUG A)

ab 2020 
12,3 %

vom Eck-Engelt (E5) 
tarifdynamisch 

(T-ZUG B)

Pflege
• Betriebszugehörigkeit mindestens 2 

Jahre zum Zeitpunkt der Antragsstel-
lung      

• Normale Vollzeit (35 h / 38 h )              
oder mehr / verkürzte Vollzeit / ab   
1. Januar 2019 oder später in Teilzeit.

• Pflege von: Eltern, Kindern, Ehegat-
ten / Partner*innen oder Schwieger-
eltern (in häuslicher Umgebung) mit 
mindestens  Pflegegrad 1.

• Maximal zweimalige Inanspruchnah-
me pro Pflegefall (inkl. Akutpflege).

Schichtbeschäftigte
• Normale Vollzeit (35 h / 38 h) oder 

mehr.
• 3-Schicht / Dauernachtschicht:     

Betriebszugehörigkeit mindestens        
5 Jahre, davon 3 in Schicht.

• Wechselschicht: Betriebszugehörig-
keit 7 Jahre, davon 5 in Schicht.

Anspruch auf die Wahloption 
haben Beschäft igte, die folgende 
Voraussetzungen erfüllen:

Eltern
• Betriebszugehörigkeit mindestens     

2 Jahre zum Zeitpunkt der  Antrag-
stellung.

• Normale Vollzeit (35 h / 38 h) oder 
mehr / verkürzte Vollzeit / ab 1. Janu-
ar 2019 oder später in Teilzeit.

• Zur Betreuung der in häuslicher Ge-
meinschaft  lebenden Kinder bis zum 
8. Geburtstag.

• Maximal zweimalige Inanspruchnah-
me pro Kind.

Weitere Fragen?
Wenn Du weitere Fragen rund um 
Deine tariflichen Ansprüche hast, 

wende Dich an Deinen Betriebs-
rat oder die IG Metall vor Ort.

Einsteigen 
und Mitglied 
werden
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